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Sachverha].t und Anträge 

Auf die am 7. Dezeinber 1984 eingereichte europische 

Patentanmeldung Nr. 84 114 919.8 wurde am 4. Mrz 1987 

das europàische Patent Nr. 0 146 852 mit zehn Ansprüchen 

erteilt. 

Anspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut: 

fl. Rührwerksmühle mit einem Mahlbehàlter (12), der einen 

mindestens teilweise mit Mahlkôrpern (50) und Mahlgut 

(52) fullbaren Mahiraum (18) entMlt und einen 

Mah1gutein1af (28) sowie einen Mah1gutaus1af (30) 

aufweist, 

einer Ruhrwelle (22), die ein inneres Wellenende im 

Mahiraum (18) aufweist, 

und einer Trennvorrichtung (42), die fertig bearbeitetes 

Mahigut (52) aus dem Mahiraum (18) zum Mah1gutaus1af (30) 

abstromen 1aJt, MahikOrper (50) jedoch zuriickhalt, 

wobei die Ruhrwelle (22) einen Endabschnitt (38) mit 

einem am inneren Wellenende of fenen Hohiraum (40) 

aufweist, und 

der Endabschnitt (38) der Rührwelle (22) im Abstand vorn 

inneren Wellenende rings urn den Hohirawn (40) 

Aussparungen (46) aufweist, die durch das innere 

Wellenende in den Hohiraum (40) gelangte MahlkOrper (50) 

in den Mahiraum (18) zurUckstrOmen lassen, dadurch 

gekennzeichnet, dais die Trennvorrichtung (42) mindestens 

im wesentlichen innerhalb des Hohlrauzns (40) angeordnet 

ist". 

Diesem Anspruch sch1ieien sich die erteilten abhngigen 

AnsprQche 2 bis 10 an. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) eingesprochen und den Widerrruf des 

Patents im gesamten TJmfang beantragt, da der Gegenstand 

../... 
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des europãischen Patents nicht auf einer erfinderisChefl 

Tatigkeit beruhe. Zur StUtzung ihres Vorbringens verwies 

sie auf folgende Dokuxnente: 

(Dl) 	DE-B-2 234 076 

DE-A-2 650 439 

StJ-A-737 004 (einschlielich Ubersetzung ins 

Deutsche) und 

DE-C-1 216 078. 

Die Einspruchsabteilung hat in der mUndlichen Verhandlung 

vom 15. April 1991 den Einspruch zurQckgewiesen, wobei 

die schriftlich begrundete Entscheidung am 14. Juni 1991 

erging. In ihr kam die Einspruchsabteilung-zu dern 

Ergebnis, dag die Dokumente (Dl) mit (D3) weder einzeln 

noch in Korobination dem Gegenstand des erteilten 

-Anspruchs 1 entgegenstunden und dais das Dokument (D4) 

diesbezuglich-irrelevant sei, Artikel 114 (2) EPU. 

Gegen vorgenannte Entscheidung richtet sich die am 

10. August 1991 unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr 

eingelegte Beschwerde der Beschwerdeführerin, die sie am 

18. Oktober 1991 begrUndet hat. Sie stelite den Antrag, 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent 

-----z-u wde-rrufen. 	----------- 	 - 	 - 	 -- 	
- - ------ -- 	 - - 

Unter Abschnitt II. ihrer.BeschwerdebegrUndung kornmt sie 

zu dem Sch1uf, dais das Dokument (Dl) dem Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 neuheitsschãdlich entgegenstQnde, 

vgl. Seite 6, Absatz 3; sie fUhrt in der Beschwerde-

begrundung an anderer Stelle aber auch noch an, warum 

ihrer Meinung nach die Dokumente (Dl) und (D2) den 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nahelegen. 

1213.D 	 . . .1... 
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Mit Schriftsatz vom 18. September 1992 nennt die 

Beschwerdeführerin auch noch das Dokurnent 

(D5) 	US-A-4 394 981 

und kommt zu dem Sch1uf, dag die Kornbination der 

- 

	

	 Dokuinente (D2) und (D5) dem Beanspruchten patenthindernd 

entgegenstQnde. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widersprach 

diesem Vorbringen und stelite den Antrag auf 

ZurUckweisung der Beschwerde. Ihrer Meinung nach steht 

die Neuheit der RührwerksmUhle gemAg erteiltem Anspruch 1 

aufer Frage und sie verweist darauf, dais der insgesarnt zu 

berucksichtigende Stand der Technik das Merkmal der 

vorwiegend axialen UmstrOmung der Trennvorrichtung auch 

nicht in nur angenaherter Form hergebe, so dai! das 

Streitpatent in seiner erteilten Fassung verteidigt wird. 

Nach vorbereitender Mitteilung der Kanuner gexnä1 

Artikel 11 (2) VOBK vom 18. Februar 1993, in der die 

Karnmer ihre vorlãufige Meinung dahingehend kundtat, daff 

die Frage der Patentfhigkeit des Beanspruchten sich auf 

die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens 

erfinderischer Tätigkeit konzentrieren dürfte, f and am 

27. Juli 1993 die mUndliche Verhandlung var der Kaxumner 

statt. 

Die Parteien hielten ihre unter vorstehenden 

Abschnitten V. und VI. genannten Antrage unverändert 

aufrecht und fQhrten zur Stfltzung ihrer jeweiligen 

Antrage folgendes aus: 

Die Beschwerdeführerin griff erneut die Wortwahl im 

Anspruch 1 an, z. E. "inneres Weilenende", "of fener 

Hohlraum" und "Endabschnitt" und bexnängelt, dag der 

erteilte Anspruch 1 bzw. das gesainte Streitpatent die 
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Funktion des Beanspruchten kaum widergben. Für sie ist 

das Dokument (D2) und nicht das Dokument (D3) gattungs- 

bildend, wie sie ahhand einer perspektivischen Skizze von 

deren Figur 4 untermauerte (ZirkularstrOmung im Bereich 

der Trennvorrichtung .... ) . Für besonders relevant wurde 

auch das Dokument (D5) hingestelit, weil auch in ibm das 

Problem des Zusetzens der Trennvorrichtung und des 

Schutzes derselben nicht nur angesprochen, sondern auch 

konstruktiv gelOst sei. Auch die zeitliche Betrachtung 

zeige, dag das Dokument (D5) eine Weiterentwicklung des 

Gegenstands gem&Z Dokument (D2) sei, woraus zu folgern 

sei, dag ein Fachmann deren Lehren kornbinieren wQrde, mit 

dein Ergebnis, dag dem Gegenstand des erteilten 

Anspruchs 1 keine erfinderische Tatigkeit zugesprochen 

werden kOnne. Die Beschwerdeführerin widesprach dem 

Argument, dag das Streitpatent em "p1anmäiiges axiales 

AnstrOmen der Trennvorrichtung" hergebe. Mit Buck auf 

die Dokumente (Dl), (D5) und (D2) führte sie aus, da1 

auch beim Stand der Technik un Bereich der Trennvor-
richtung eine Mahlgut-NahlkOrper-StrOmung vorliege, die 

zunuindest eine ausgeprägte Parallelkomponente enthalte, 

so dais, die Trennvorrichtung dadurch einerseits vor 

ZerstOrung und andererseits vor dem Effekt des Zusetzens 

geschQtzt werde. 

Aus diesen Uberlegungen heraus sei die angefochtene 

Entcheidung aufzuheben und das Streitpatent zu 

widerruf en. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Vortrag der 

Beschwerdeführerin in alien wesentlichen Punkten. Die 

Wortwahi des erteilten Anspruchs 1 ist ihrer Meinung nach 

nicht angreifbar, well z. B. im Streitpatent ausgeführt 

sei, was ein Wellenende sei, nämlich die Stirnseite der 

Welle. Alle damit zusaxrEnenhängenden Begriffe wie 

1213.D 	 . . .1... 
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NEndabsc}itt of fener Hohlrau.m, innerhalb des Hohiraums" 

seien damit aussagefähig, wobei gem&Z Artikel 69 (1) EPU 

auch die Beschreibung und Zeichnung zur Begriffsauslegung 

heranzuziehen sei. 

Dem Argument der fehienden Funktionsangabe im erteilten 

Anspruch 1 begegnete sie unter Hinweis auf die 

strukturellen Anspruchsmerkmale und die StrOrnungspfeile 

in den erteilten Figuren, woraus sich die axiale 

EinstrOmung in den Hohiraum des Wellenendes von selbst 

ergebe, zumal ja auch noch eine &ulere Pumpe zuni Em- und 

Austrag des Mahigutes Bestandteil einer Rührwerksmühle 

sei. 

Gattungsbildender Stand der Technik ist für die 

Beschwerdegegnerin das Dokument (D3); demgegenuber sei 

der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch die 

Anordnung der Trennvorrichtung innerhaib des Wellen-

Hohiraums gekennzeichriet, was die Aufgabenaspekte des 

Aufprallschutzes und des Verineidens des Zusetzens 

g1eichermaen lose, indern planznaEig eine axiale 

Anstroznung der Trennvorrichtung erzwungen werde. 

Eine Anordnung der Trennvorrichtung im beanspruchten 

Sinne ist nach Auffassung der Beschwerdegegnerin voin 

Stand der Technik nicht nahegelegt, auch wenn zu dessen 

Gunsten angenoxnxnen werde, dag sich ZirkularstrOmungen 

betriebsmafig einstellen würden, vgl. Dokurnent (D5), bei 

dem die Trennvorrichtung bevorzugt radial angestrOrnt 

werde bzw. Dokument (D2), wo eine ausgepragte 

ParallelanstrOmung zuinindest bei fachrnnnischer und in 

Unkenntnis der Erfindung erfolgender Auslegung nicht zu 

unterstellen sei. 
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Mithin kOnne auch eine Gesamtschau des Standes der 

Technjk den Rechtsbestand des Streitpatents nicht 

erschUttern, so daft sich der Antrag auf ZurUckweisung der 

Beschwerde rechtfertige. 

IX. 	Am Ende der mUndlichen Verhandlung vor der Kamrner 

- 	 verkUndete der Vorsitzende der befaIten Karnrner die das 

Beschwerdeverfahren absch1ieiende Entscheidung. 

Ent Bcheidungsgründe 

DieBeschwerde ist zu1ssig. 

Klarheit bzw. Furiktion des Beanspruchten 

2.1 	Bei unver&nderter Verteidigung des Patents in seiner 

erteilten Fassung ist ein Einwand gem&S Artikel 84 EPU 

unbeachtlich, da er nicht unter die in Artikel 100 EPU 

aufgefuhrten EinspruchsgrUnde fàllt. 

2.2 	Nach Auffassung der Kaxrffner 1st er aber auch in der Ea:h- 

nicht begrundet. Em hlEndeu  oder em "Wellenende bz;. 

em "Endabschnitt" der RUhrwelle sind für einen Fachrna 

- - - - auf.dem Gbitdes Maschinenbaus aussagefahige,k1ar 

Ausdrücke, ohne dag es hierzu weiterer Erkiarungen b;. 

StUtzungen bedarf. Gemäi, Artikel 69 (1) EPU ist aber 

einem Streitfall Qber die Auslegung von AnsprQchen c: 

Beschreibung und die Zeichnung heranzuziehen. Im 

Streitpatent Spalte 3, Zeile 57 bis 59 ist die Aussa; 

"stirn- oder endseitig off ener Hohiraum (40) 11  entha!:n. 

vgl. auch Spalte 4, Zeile 20 bis 22 inVerbindung 

erteilten Figur 2 und 4. Es kann deirnach keinem Zwei 

unterliegen, was die Begriffe "Wellenende, Endabschn::, 

am inneren Wellenende of fener Hohiraum" dem fach- 

männischen Leser des Anspruchs 1 an technischer Lehre 

mitteilen. 

1213 .D 
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2.3 	Dies gilt auch für die Funktion der beanspruchten 

Rührwerksmühle. In diesem Zusanimenhang ist 

herauszustellen, dais diese nicht mm Anspruch 1 selbst 

beschrieben sein muf, dais es vielmehr darauf ankornmt, ob 

sie aus der Gesamtheit des Streitpatents heraus 

entnebxnbar ist. Anspruch L erteilter Fassung sagt konkret 

aus, dais ein Wellenende da ist, so dag sich daraus 

- 	 ableiten 1ft, daE die Ruhrwerkswelle flieg.nd gelagert 

ist. Weiter gibt Anspruch 1 die Information, dag in einern 

Endabschnitt der Welle, und zwar am Ujnneren Wellenende, 

ein of fener Hohiraum vorgesehen ist, in dein die Trennvor-

richtung angeordnet ist. 

2.4 Allein aus diesen baulichen Gegebenheiten heraus ergibt 

sich, dag das Mahigut bzw. die MahikOrper nur parallel 

zur Trennvorrichtung, d.h. axial in den Hohlrauxn 

einstrOmen kOnnen. Dies auch noch deshalb, weil eine 

Pumpe vorgesehen ist, die den Zulauf bzw. den AIDf1uE des 

Gutes sicherstelit und die - bezogen auf die erteilten 

Figuren - das Mahigut bzw. die MahikOrper aus dem Rauxn 

vor der Stirnwand 036u absaugt, und zwar - wie die 

gebogenen Pfeile z. B. der erteiltn Figur 2 

verdeutlichen - in den Ringraum zwischen dem Hohiraum und 

der Trennvorrichtung. Wenn TMdie Sprache des Ingenieurs" 

die Zeichnung ist, dann ist dainit kiar ausgesagt, dais die 

Trennvorrichtung 11 42 11  (vgl. z. B. Figur 2 des 

Streitpatents) axial angestrOnit ist. 

	

2.5 	Daraus folgt weiter, dag die Trennvorrichtung von 

MahlkOrpern nicht zerstorend getroffen werden kann, weil 

diese nicht radial auf sie auftreffen kOnnen; aus der 

Bewegung von Mahlgut und MahikOrpern mm Bereich der 

Trennvorrichtung resultiert auch die verminderte Tendenz 

zuxn Zusetzen derselben mit MahikOrpern, da diese nach 

ihrer axialen (parallelen) Bewegung aufgrurid der 

Fliehkrãfte lauf end nach auien abgeschleudert und durch 

die Aussparungen 114611 des Wellenendes abgefordert werden. 

-S 	 .../... 
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2.6 	Damit i.st aufgezeigt, dais allein die Merkmale des 

erteilten Anspruchs 1 eine LOsung der Aufgabe gemaf 

Streitpatent bewirken, und da1, es hierzu nicht notwendig 

ist, auf die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 bzw. der 

erteilten Figuren 10 und 11, vgl. Bezugszeichen 11 66", 

zurUckzugreif en. Das FOrderelement "66" beg(instigt die 

axiale StrOmung von Mahlkorpern und Mahigut, es geht aber 

auch ohne es. 

2.7 	Zusammenfassend ist festzuhalten, dag der erteilte 

Anspruch 1 bereits für sich, sicherlich aber in 

Verbindung mit der Beschreibung und der Zeichnung eine 

kiare technische Lehre zuxn Inhalt hat, die als 

volistandige LOsung der der Streitpatentschrift 

entnehrnbaren Aufgabe anzusehen ist. Das Streitpatent 

ersch1ieft dem Fachinann ohne weiteres auch den 

Wirkrnechanismus der strukturellen Merkrnale des erteilten 

Anspruchs 1. 

Neuheit 

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor der Kammer 

bestand zwischen den Parteien und der Karnmer Einigkeit 

darUber, dais die RQhrwerksmühle des erteilten Anspruchs 1 

von den hier zu berUcksichtigenden Pokumenten (Dl), LD 2,  - 

(D3) und (D5) nicht neuheitsschädlich getroffen ist, so 

dag sich hierzu weitere ErOrterungen erubrigen. 

Nchstkommender Stand der Technik, Aufgabe und deren 

LOsung 

4.1 	Die Beschwerdegegnerin sah das Dokument (D3) als 

gattungsnãchsten Stand der Technik an, die Beschwerde-

führerin hingegen das Dokument (D2), wobei auch noch das 

Dokuinent (D5) als sehr relevant angesehen wurde. 

1213.D 	 . . .1... 
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Wie die nachfolgenden AusfQhrungen zu den vorgenannten 

Dokuxnenten erhellen, komrnt es auf diesen Punkt nicht 

entscheidungswesentiich an, da die Dokumente (Di), (D2), 

(D3) und (D5) das entscheidungswesentliche Merkmal des 

Anspruchs 1 nicht hergeben, nàmiich em (inneres) 

Wellenende, in dem ein of fener Hohiraum vorgesehen und in 

- 	 dein die Trennvorrichtung angeordnet ist. 

	

4.2 	Das Dokuiaent (D2) zielt schon von der Aufgabe her in eine 

Richtung, die es als Ausgangspunkt der Erfindung 

ungeeignet erscheinen làit, weil in ibm die Warm.-

.ntwicklung verringert werden soil. Andererseits trif ft 

es zu, daE dort eine fliegend gelagerte Rührwelle mit 

benachbartexn Sieb 019h1  ais Trennvorrichtung of fenbart 

ist, wobei Rührscheiben M80  und eine w.iters Rührscheibe 

(obne Bezugszeichen), die über Speichen abgestutzt ist, 

vorliegen, vgl. insbesondere Figur 4. 

Auf dieser Figur 4 basierend hat die Beschwerdeführerin 

eine perspektivische Skizze zur Akte gereicht und auch in 

der mundlichen Verhandlung diskutiert, anhand derer dar-

gelegt werden soilte, dag dort schon eine Parallelan-

strOmung der Trennvorrichtung 11190  vorliee, nmlich 

durch die Ausbildung einer ZirkularstrOmung im Bereich 

der letzten und der weiteren RUhrscheibe am 'fliegenden" 

Wellenende. 

Gerade diese zirkularstrOmung war aber in ihrer Aus-

wirkung auf die Trennvorrichtung sehr umstritten, da die 

Beschwerdegegnerin sie zwar nicht grundsätzlich in Abrede 

steilte, jedoch ihren Axialanteil bestritt und zu dem 

Ergebnis kam, dag Mahikorper radial auf die Trennvor-

richtung N1911  aufschlagen und versch1eiend wirken 

kOnnten. 

	

4.3 	Insoweit sah die Beschwerdegegnerin keinen Unterschied zu 

den Gegebenheiten des Dokuments (D3), da auch dort die 
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Trennvorrichtung 11 3° weit neben der letzten Rührscheibe 

angeordnet sei, so dais auch sie vor radialem Aufprall von 

MahikOrpern relativ ungeschutzt sei. Sie kant daher zu der 

Auffassung, dais das Dokument (D3) nach wie vor als 

Ausgangspunkt der Erfindung zu gelten habe, vgl. Streit-

patent Spalte 1. 

Dieser Auffassung konnte sich die Kainrner nicht 

versch1ief!en, weil sie die Bedenken der Beschwerde-

gegnerin teilt, dag die Auslegung der ZirkularstrOmung 

gemA9 Dokuxnent (D2) nicht frei von r(ickschauender 

Betrachtungsweise ist. GestQtzt wird diese Verinutung 

durch das strittige Dokuxnent (D2), das die hier 

interessierenden Bauteile obne Bezugszeichen bzw. 

erklärender Erwahnung of fenbart, so dais schon von daher 

der Boden für Spekulationen bereitet ist. 

Die Karrner ist aber in Abwagung der Wahrscheinlichkeiten 

der Wirkzusamrnenhnge des Dokuments (D2) zu der Uber-

zeugung gelangt, dag die von der Beschwerdeführerin 

favorisierte Version, sich einem Fachmann so nicht 

ersch1ie9t. Mithin bestand kein Anlag das Dokument (D2) 

als gattungsbildend anzusehen. 

	

-4.4 	Die Nachteile des Standes der Technik gem&g Dokurnent (D3) 

sind mm Streitpatent in Spalte 1.ebenso herausgearbeitet 

wie die zu lOsende Aufgabe dér Erfindung, nämlich Schutz 

der Trennvorrichtung vor aktivierten MahikOrpern und 

Vermeidung des Zusetzens der Trennvorrichtung. 

	

4.5 	Der erteilte Anpruch 1 gibt zur Losung dieser Aufgabe an, 

daE, die Trennvorrichtung inindestens mm wesentlichen 

innerhaib des Hohlrauines (im Endabschnitt des inneren 

Wellenendes) angeordnet ist. 

	

4.6 	Die Wirkung dieser Ma1nahme ist ohne weiteres erkennbar, 

da die Aktivierungselemente in Form von Fingern 11 24" 

!213.D 	 . 
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aui,erha1b des Hohiraums 11 40" vorgesehen sind, so dag das 

Mahigut und die MahikOrper nicht direkt zur Trenn-

vorrichtung gelangen und dort versch1eif,f6rdernd 

aufprallen kOnnen, sondern erst eine gehorige Umlenkung 

erfahren mQssen, vgl. Pfeile in Figur 2 im Bereich der 

Stirnwand 11 36 11 , bevor sie axial in den Hohlrauxn 11 40" 

einf1ie,en kOnnen. Ansch1ieiend verlassen die 

MahlkOrper 11 50" diesen Ringraum in radialer Richtung, 

nämlich durch die AuslaiOffnungen N4611,  wáhrend das 

Mahlgut nach innen abgesaugt wird, vgl. Pfeile im 

Rohr 11 32" der Figur 2. Diese Art der Bewegung von Mahigut 

und Mahlkorpern steilt nicht nur den Schutz der 

Trennvorrichtung, sondern auch das Nichtzusetzen im 

Betrieb sicher, weil sich die MahlkOrper an ihr nicht 

stauen, sondern vielrnehr kontinuierlich zu- und 

abf1ie1,en. 

Erkennbar gibt der erteilte Anspruch 1 damit eine 

konstruktjve LOsung der der Erfindung zugrundeliegenden 

Aufgabe mit ihren zwei Aspekten "Aufprallschutz und 

Nichtzusetzen" an. Die konstruktiven Merkxnale des 

erteilten Anspruchs 1 lassen die damit erzielbaren 

Wirkungen ohne weiteres erkennen, zuxnal in den erteilten 

Figuren StrOmungspfeile eingetragen sind. 

	

5. 	Bei gegebener Neuheit der RQhrwerskmühle gemag erteiltem 

Anspruch 1 1st nun noch zu prUf en, ob dieser Gegenstand 

auf erfinderischer Ttigkeit beruht oder nicht. 

	

5.1 	Keines der Dokuniente (Dl), (D2), (D3) und (D5) of fenbart 

eine Trennvorrichtung einer RUhrwerksrnühle, die innerhalb 

eines Hohlrauxns in einem Ende der Rührwelle angeordriet 

ist, da beim Dokument (Dl) das Sieb "26" au.rha1b der 

Welle "14", die zudem nicht fliegend gelagert zu sein 

schei:, sondern durchgehend dargesteilt 1st, angeordnet 

ist, was auch für den Gegenstand des Dokuments (D5) gilt, 

vgl. Bezugszeichen "78" und 0 14n. Das Dokument (D3) zeigt 

.1... 
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ein Sieb 11311, das im Bereich einer durchgehenden Welle 

vorgesehen ist; es ist zwar eine Bohrung in der Welle 

vorhanden, aber die Trennvorrichtung in Form des 

Siebes l3fl  ist nicht darin angeordnet. Die hieraus 

bekannte Bohrung ist somit mit dem Hohiraum 11 40 1,  des 

Anspruchs 1 nur insoweit vergleichbar, als sich darin 

Mahigut und MahikOrper bewegen und radial austreten 

kOnnen. Der Aspekt der Trennens erfolgt beirn 

Dokument (D3) hingegen ganzlich anders als beim 

Beanspruchten. 

Das Dokuxnent (D2) ist in vieler Hinsicht mit dern 

Dokurnent (D3) vergleichbar, da auch dort die 

Trennvorrichtung 119u  nicht innerhaib eines Hohlrauxns der 

RUhrwelle, sondern dem Wellenende (d. h. fliegende 

Wellenlagerung) benachbart ist. 

	

5.2 	Das vollige Fehien eines baulichen Vorbildes bezuglich 

der Anordriung der Trennvorrichtung i.narha1b der 

Rührwerkswelle im gesamten, hier zu berucksichtigenden 

Stand der Technik ist an sich bereits ein eindeutiges 

Indiz dafUr, dag der Fachmann, der vom Dokument (D3) 

ausgehend, vor der Losung der Spalte 1 der Beschreibung 

des Streitpatents entnehinbaren Aufgabe steht, Neuland 

-- - - -betet-en--mute.Trctz umfngli.cherArgumentationseitens 

der Beschwerdefiihrerin findet sich keine Uberzeugende 

Antwort auf die Frage, warum der Fachmann gerade die 

LOsung gem erteiltem Anspruch 1 ins Auge gefat htte, 

zu der der Stand der Technik, was die konkreten baulichen 

Schritta anbelangt, nichts Wesentliches hergibt. 

	

5.3 	Die Argumentationskette der Beschwerdeführerin verblieb 

wohl deshaib ganz im Bereichdes Funktionellen, weil die 

baulichen Merkmale des erteilten Anspruchs 1 nicht zu 

erschQttern waren. Vorab ist dazu aber festzustellen, daE 

ein Anspruch nicht schon deshalb nicht rechtsbestãndig 

ist, weil eine Aufgabe bereits (mit anderen als den 

1213.D 	 - .1... 
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beanspruchten Mitteln) gelOst sein rnag, was in var - 

liegendem Falle aber ebenfalls strittig ist. 

	

5.4 
	

Es trif ft grundsatzlich zu, dais Z. B. im einleitenden 

Teil des Dokurnents (D5), vgl. Spalte 1, Zeilen 22 bis 37 

oder Spalte 3, Zeilen 34 bis 39 und Spalte 4, Zeilen 43 

bis 53, das Problem des Nichtzusetzens der Trenn-

vorrichtung angesprochen ist. Es mag auch sein, da1 

dieses Problem mit den Rührscheiben "74, 76" sowie den 

Zugankern und Hülsen "90 92" grundsatzlich gelOst ist, 

aber es ist eine LOsung, die mit der Losung gemài 

erteiltem Anspruch 1 nichts zu tun hat, weil die 

Trennvorrichtung "78" urn die durchg.h.nd. Rührwelle 11 14" 

herurn angeordnet ist. Bei einer so erheblich abweichenden 

LOsung zur Verhinderung des Zusetzens der Trennvor-

richtung, ist es mü&ig, Spekulationen .darüber anzu-

stellen, ob nicht auch der zweite Aufgabenaspekt des 

Streitpatents, nãrn].ich Aufprallschutz der Trennvor-

richtung, im Sinne des erteilten Anspruchs 1 gelost ist. 

Tatsache bleibt, dag ein axialsi Wag beim Gegenstand des 

Dokuxnents (D5) nicht of f en steht, weil dern die 

Flansche "74, 76" im Wege stehen; darnit verbleibt aber 

nur noch der radial. Flug von Mahigut und MahikOrpern, 

der im G.g.ngatz zurn Beanspruchten steht und der die 

Gefahr in sich birgt, dais 'die Trennvorrichtung unmittel-

bar von aktivi.rt.n MahikOrpern getroffen wird. Die 

Teile 0 90, 92" sind diesbezuglich als Rührwerkzeuge 

anzusehen. Vom Dokurnent (D5) konnte der Facbrnann mithin 

nicht zurn Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen. 

	

5.5 	Mit dem Dokuinent (D5) vergleichbare Verhãltnisse liegen 

beim Dokuinent (Dl) vor, da auch dort urn eine durchgehende 

Rührwerkswelle herurn die Trennvorrichtung angeordnet ist, 

vgl. Ficur 4, Bezugszeichen "26". Die Flansche bzw. 

Rührscheiben "18, 22" verhindern ersichtlich ein axial.ø 

ZustrOinen von Mahlgut und Mahlkôrpern (vgl. Gegenstand 

des erteilten Anspruchs 1), so dag schon von daher andere 
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Verhãltnisse vorliegen und wiederum die Gefahr besteht, 

daf, die Trennvorrichtung von aktivierten MahikOrpern 

getroffen wird, nä.mlich durch radiales Aufschlagen auf 

die Trennvorrichtung 11 26". Es ist wiederu.m nicht 

nachvollziehbar, wie der Fachmann von diesen 

Gegebenheiten ausgehend zwn Gegenstand des erteilten 

Anspruchs 1 htte gelangen kOnnen, da zumindest der 

Aufgabenaspekt des Streitpatents, der auf das Verhindern 

von schädlichem Aufprallen auf die Trennvorrichtung 

gerichtet ist, im Dokument (Dl) weder angesprochen, noch 

konstruktiv gelOst ist. 

	

5.6 	Eine gemeinsaine Besonderheit der Gegenstände gernaf 

Dokument (D5) bzw. (Dl) liegt auch noch darin, dag die 

Puxnpe im Bereich der Trennvorrichtung zwar eine StrOmung 

von aufen nach innen erzwingt, dais aber die Fliehkrfte 

die Mahlkorper radial nach aui,en schleudern, so dag sich 

einwrts und auswàrts strOmende MahlkOrper treffen und 

zum Stauen führen, was dem Aspekt des Freihaltens der 

Trennvorrichtung von MahikOrpern mit Sicherheit nicht 

fOrderlich ist. 

	

5.7 	Die Verhältnisse beim Gegenstand des Dokuments (D2) 

wurden seitens der Parteien unterschiedlich beurteilt, 

-weil--einerseitsbeide Par±teien das Auftreten von 

ZirkularstrOmungen bejahten, andererseits daraus aber 

abwei.chende Sch1uifo1gerungen zogen. Diese kontroverse 

Beurteilung des Dokuments (D2) hat seine Wurzeln auch 

darin, daE die im Bereich der Trennvorrichtung 11 19" sich 

abspielenden Vorgnge, vgl. Figur 4, im in Rede stehenden 

Dokuxnent Uberhaupt nicht angesprochen sind. Für die der 

Trennvorrichtung 11 19" benachbarte Rührscheibe und deren 

Abstutzurig Uber Speichen fehien sogar Bezugszeichen. Bei 

dieser Sachiage ist die Karnmer gezwungen, ihrerseits zu 

ergründen, was ein Fachmann, der die Erfindung nicht 

kenxit, dEn Dokuxnent (D2) zweifelsfrei entniunut. 

1213.D 	 . . .1... 
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Mit Sicherheit kann festgestellt werden, da1! die 

Trennvorrichtung 11 19" nicht im Hohiraum eines Endes der 

RUhrwelle, sondern den Wellenende b.uachbart, angeordnet 

ist. Die Trennvorrichtung ist damit aber nicht frei 

zuganglich, weil z. B. die Gehàusewand der Rührwerks-

mühle, vgl. Fig. 4 des Dokurnents (D2), eine freie axiala 

Aristromung der Trennvorrichtung von vornherein unmêglich 

rnacht. Dies trif ft nit Abstrichen auch auf die rechte 

Seite der Trennvorrichtung 11 19" zu, da auch dort kein 

Freiraum, sonderri eine RUhrscheibe (ohrie Bezugszeichen) 

angeordrxet ist, die - in Drehung versetzt - einen axialan 

Strom von Mahigut und MahikOrpern zu unterbinden scheint. 

Es verbleibt somit nur noch der Einf1uf der Zirkular -

strOmung zu untersuchen, von den die Beschwerdeführerin 

eine ParalleistrOmung im Bereich der Trennvorrichtung 

ableitete. Hierzu ist zunchst festzuhalten, daff die sich 

moglicherweise einstellende ZirkularstrOmung von vielen 

Faktoren abhãngig ist, wie Zahigkeit des Mahigutes, 

Drehzahl der Rührwelle, Gr61e der Spalte, usw., und daf 

schon von daher der Boden für Spekulationen bereitet ist, 

indem jede Partei jeweils das an Wirkung herausliest, was 

in die jeweilige Arguxnentationskette hineinpaIt. Eine 

derartige Auslegung eines Dokuments ist aber mit den 

Wesen der objektiven Beurteilung eines Of fenbarungs-

gehalts eines Dokuxnents unvereinbar. 

Der Fachirtann wird beim Dokuinent (D2) unstrittig erkennen, 

dag besondere Ma1nabmen, die eine axiale bzw. parallele 

Anstromung der Trennvorrichtung erzwingen, fehieri. Sciche 

Manahmen wären aber unabdingbar, da die bauliche 

Konfiguration beirn Dokuinent (D2) - in Gegensatz zu den 

Verh1tnissen beim Streitpatent - eine axiale/parallele 

Anstromung der Trennvorrichtung nicht zwangsläufig 

ergibt. 

Selbst wenn also Zirkularstromungen sich in Betrieb der 

RCihrwerksmühle einstellen, ist damit noch nichts darQber 
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ausgesagt, wie sie auf die Trennvorrichtung ausstrahlen. 

Es kOnnte nm1ich sein, dag die MahikOrper - aufgrund der 

ZirkularstrOrnung und der zusätzlichen Absaugung durch die 

FOrderpuxnpe der RUhrwerksmQhle - zunachst radial auf die 

Trennvorrichtung aufschlagen und dann irgendwie unge-

ordnet abf1ieien. Ein derartiger Vorgang ist aber nicht 

- 	 angetan, einen Fachmann auf die Lehre des erteilten 

Anspruchs 1 hinzulenken, da dort die Trennvorrichtung 

gerade nicht radial anstrOrnbar ist. Sie ist nã.rnlich so 

°versteckt' im Hohlrauin des Endes der RUhrwelle 

angeordnet, da1, sie aufgrund dieser baulichen Gegeben-

heiten nur in axialer Richtung anstrOinbar ist. Diese 

Uberlegungen zeigen kiar auf, dais es schon einer ex-post-

Betrachtung bedarf, urn aus dem Dokunient (D2) eine Axial- 

anstrOmung herauszulesen. Tatsache bleibt aber, daJ 

selbst dann der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 noch 

nicht nahegelegt ware, weil dieser nicht schlechthin die 

axiale AnstrOmung der Trennvorrichtung beansprucht, 

sondern nur in Verbindung mit der Anordnung der Trenn-

vorrichtung innerhalb der Rührwelle, und zwar in einexn im 

Wellenende vorgesehenen Hohlraum. 

Eel Berucksichtigung dieser GesamtzusaxNnenhange kornrnt die 

Karrner zu der Sch1ufo1gerung, dag das Dokurnent (D2) bei 

- --faehrnann-ischer Auslegiing nicht auf den Gegenstand des 	- 

erteilten Anspruchs 1 hinzulenken verinag. 

5.8 	Vorstehend wurde aufgezeigt, daZ die Dokuxnente (Dl), 

(D2), (D3) und (D5) für sich genorrunen den Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 nicht nahelegen. Da diese Dokurnenee 

in zwei wesentlichen Punkten hinter dern Beanspruchten 

zurückbleiben, n.rnuich 

a) die Trennvorrichtung ist mindestens im wesentlichen 

innerhaib des Hohlraurns un Weilenende der 

Rührwerksmühle angeordnet und 

1213.D 	 . . . 1'..• 
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b) es stelit sich im Betrieb der Mühle eine geplante, 

durch die strukturellen Merkinale erzwungene, rein 

axiale AnstrOmung im Bereich der Trennvorrichtung 

em, 

kOnnen auch Kombinationen dieser Dokuinente nicht zum 

Gegenst.and des erteilten Anspruchs 1 führen. 

	

5.9 	Der erteilte Anspruch 1 definiert somit einen Gegenstand, 

der auf erfinderischer Tatigkeit beruht, Artikel 56 EPU. 

	

6. 	Die Arguinente der Beschwerdeführerin, soweit noch nicht 

behandelt, konnten dentgegenuber nicht überzeugen: 

Das Ausweichen auf die funktjon.11e Gleichheit zwischen 

Beanspruchtem und Stand der Technik xnag seine guten 

Gründe darin haben, da:9 die •triiktursll. Anordnung gerna1 

erteiltem Anspruch 1 im gesamten Stand der Technik fehit. 

Grunds&tzlich schlieft aber selbst eine ubereinstimmende 

Funktion die Patentfahigkeit eines beanspruchten Gegen-

stands aus der Sicht des Artikels 56 EPiTJ nicht aus, weil 

selbst eine ggf. bekannte und geloste Aufgabe erneut 

gelost und unter Schutz gestelit werden kann, solange 

diese erneute AufgabenlOsung voxn zu beriicksichtigenden 

Stand der Technik nicht nahegelegt ist, was beim 

Gegenstand des. Streitpatents der Fall ist. 

Der irn erteilten Anspruch 1 beanspruchte hhinnereN 

Hohlraum war durch einen " au1eren "  Hohlrauxn, wie er un 

Stand der Technik gegeben sein inag (anstelle Hohiraurn ist 

beixn Vorbekannten der Ausdruck "Kafig" angebrachter), 

nicht wegzudiskutieren, einxnal schon nicht aus der 

baulichen Anordnung heraus und darüber hinaus auch nicht 

aus der zweifelsfrei und zwangslaufig sich einstellenden 

Wirkung heraus. Nur durch eine dem Wesen der Beurteilung 

der erfinderischen T&tigkeit freinde, gewolite Auslegung 

23 .D 
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des Standes der Technik sind Parallelen zum BeansprUChtefl 

hersteilbar. 

7. 	In der Zusaxnrnenfassung obiger Uberlegungen ergibt sich, 

dag das Streitpatent einen unabhängigen Anspruch 1 sowie 

von diesern abhangige AnsprUche 2 bis 10 enthält, die 

rechtsbestandig sind, so daE das Streitpatent unter 

Abweisung des Antrags auf semen Widerruf bestehen zu 

lassen ist. 

Entacheiduxigsformel 

Aus diesen Gründen wird entschiedexi: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbearflte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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